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1 Ausgangslage 

1.1 Ausgangslage 

Die Kernzone Winkel ist ein historischer Ortsteil von Horw. Sie liegt am Nordende der Horwer Bucht auf schmalem, flachen Ufergelände, das nördlich 
durch Riedland – das Steinibachried - begrenzt wird. Sie ist neben der einmaligen landschaftlichen Lage geprägt vom markanten Bau des „Hotel Ster-
nen“, dem historischen „Zollhaus“ sowie der kleinen 1648 errichteten Dreikönigskapelle. 

Mit der Revision der Nutzungsplanung im September 2011 wurde der historische Ortsteil Winkel der Kernzone Winkel zugewiesen, die eine Bebauungs-
planpflicht nach sich zieht. Der Erarbeitung des Bebauungsplans wurde im Auftrag der Gemeinde Horw durch das Büro Metron Raumentwicklung AG, 
Brugg übernommen und ist in drei Phasen eingeteilt. Die erste Phase des „Grobentwurf“ wurde im September 2012 abgeschlossen, die Ausarbeitung 
und definitive Festsetzung des Bebauungsplans ist erst nach Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens über die jeweiligen Grundstücke möglich.  

Die Grundeigentümer des „Baubereichs Süd“ mit den Parzellen Nr. Parzellen Nr. 438, 439, 453, 454, 856, 1566, 2366 und 2367 führten unter der Fe-
derführung der Winkel AG, R. von Allmen, Winkelstrasse 32, 6048 Horw einen Projektwettbewerb durch, aus dem als Ergebnis Konzeptstudien für das 
Gebiet im Massstab 1:500 und 1:200 hervorgehen sollten, die die Rahmenbedingungen für zukünftige Bauvorhaben regeln und in den Bebauungsplan 
Kernzone Winkel einfliessen werden. 

Die Grundeigentümer haben sich zu einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen, um eine qualitative Gebietsentwicklung mit optimaler Ein-
gliederung ins Ortsbild im Areal Winkel, Horw anzustreben. Die Grundlagen dazu waren aus dem Grobentwurf Bebauungsplan Kernzone Winkel zu 
entnehmen. 

Diese Entwicklung sollte den Bedürfnissen der Grundeigentümer in ortsplanerischer und architektonischer Hinsicht Rechnung tragen und für alle Grund-
eigentümer eine Bebauung ermöglichen, welche für die Bewohner von hohem Wohnwert und für Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen attraktiv ist 
sowie für die Eigentümer eine angemessene Rendite erzielt. 

 

1.2 Vorabklärungen 

Im Vorfeld wurden verschiedene Berater zur Erarbeitung der Wettbewerbsunterlagen herangezogen. Dies sind insbesondere ein Immobilien- sowie ein 
Energieexperte, die im Preisgericht vertreten waren.  

Bezüglich der Aussenraumgestaltung und dem Umgang mit dem Naturschutzgebiet Steinibachried wurde die kantonale Stelle für Landwirtschaft und 
Wald (lawa) zur Stellungnahme beigezogen. 
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Bearbeitungsperimeter 
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1.3 Ziel des Projektwettbewerbs 

Die Grundeigentümer der einzelnen Parzellen führten unter der Federführung der Winkel AG, R. von Allmen, Winkelstrasse 32, 6048 Horw einen Pro-
jektwettbewerb auf Einladung durch.  

Mit dem Projektwettbewerb wurden folgende Ziele verfolgt: 

 Konsens über ein gemeinsames Konzept für den Bebauungsplan zwischen den Grundeigentümern, damit die eigentumsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen zwischen den Parteien fair geregelt werden können 

 das Konzept regelt im Rahmen des Bebauungsplans allfällige notwendige Vorverträge und Dienstbarkeiten 

 zugunsten einer sinnvollen Bebauung können allenfalls Parzellenkorrekturen vorgenommen werden 
 

Das Wettbewerbsverfahren sollte für die Arealentwicklung aufzeigen: 

 wie die bauliche Neukonzeption einen ortsbaulich qualitätsvollen Beitrag leistet 

 wie Wohn- und Arbeitsflächen von hohem Nutzwert entstehen 

 wie Frei- und Aussenräume mit hohen Qualitäten entstehen 

 wie Erschliessung und Parkierung funktional sinnvoll konzeptioniert sind 

 wie aufgrund der sorgfältigen Konzeption ein optimaler Landwert erzielt wird 

 wie mittel- und langfristig ausgeglichen gute Erträge generiert werden 

 wie ein in allen Aspekten der Nachhaltigkeit zeitgemässes Vorhaben realisiert werden kann 
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2 Allgemeine Bestimmungen 

2.1 Veranstalterin 

Veranstalterin für dieses Verfahren waren die Grundstückeigentümer der Parzellen Nr. 438, 439, 453, 454, 856, 1566, 2366 und 2367. Die Federfüh-
rung und Koordination übernahm für die Eigentümer die Winkel AG, R. von Allmen, Winkelstrasse 32, 6048 Horw. 

 

2.2 Art und Zweck des Projektwettbewerbs 

Die Verfahrensart war ein anonymer Projektwettbewerb auf Einladung. Aus dem Projektwettbewerb gingen für das Gebiet Konzeptstudien als Rahmen-
bedingungen für zukünftige Bauvorhaben hervor. 

 

2.3 Grundlagen und Verbindlichkeit 

Als Grundlage für das Wettbewerbsverfahren galt das Programm, welches sich an die SIA-Ordnung 142 (Stand 2009) anlehnte. Mit der Einreichung ei-
nes Entwurfes erklärten die eingeladenen Architektinnen und Architekten das Programm und die Fragenbeantwortung für sich als verbindlich. In glei-
cher Weise war es für den Auftraggeber bindend.  

 

2.4 Eingeladene Architekten 

Folgende fünf Architektenteams waren zur Teilnahme am Projektwettbewerbsverfahren eingeladen: 

 Joos & Mathys Architekten ETH SIA, Zürich 

 Leutwyler Partner Architekten, Zug 

 Marques AG, Luzern 

 Roeoesli & Mäder Architekten, Luzern 

 Wild Bär Heule Architekten AG, Zürich  
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2.5 Teambildung 

Landschaft 

Für die Erarbeitung der Aussenraumgestaltung und Einbindung in die Umgebung wurde den Architekten empfohlen, einen Landschaftsarchitekten bei-
zuziehen. In diesem Fachbereich waren keine Mehrfachnennungen möglich.  

Energie 

Für die Bearbeitung der anspruchsvollen Energiethematik wurde empfohlen, einen Energiespezialisten beizuziehen. In diesem Fachbereich waren keine 
Mehrfachnennungen möglich.  

Es wurde vorgesehen, die durch die Architektenteams für die Ausarbeitung des Wettbewerbskonzeptes beigezogenen Landschaftsarchitekten und 
Energieplaner jeweils für die Weiterbearbeitung zu marktüblichen Konditionen zu beauftragen, wenn im Wettbewerb ein für die Qualität des Projektes 
unabdingbarer Beitrag geleistet wurde und als solcher auch eindeutig erkennbar sein sollte.  

 

2.6 Preisgericht / Experten 

Sachpreisrichter / innen mit Stimmrecht 
Je ein Vertreter der Grundstückseigentümer: 

 Roland von Allmen, Winkel AG, Horw (Vorsitz) 

 Robert Odermatt, Einwohnergemeinde Horw, Immobilien 

 Thomas Stalder, Vertreter Erben Weber 

 
Fachpreisrichter / innen mit Stimmrecht 

 Prof. Dieter Geissbühler, dipl. Architekt ETH SIA BSA, Luzern 

 Barbara Strub, dipl. Architektin ETH, Loeliger Strub, Zürich 

 Ruedi Zai, dipl. Architekt ETH SIA SWB, Zai&Partner, Baar 

 Robin Winogrond, robin winogrond landschaftsarchitekten, Zürich 
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Berater und Experten ohne Stimmrecht 

 Stefan Kaiser, Metallplan Küssnacht AG 

 Martin Lenz, Martin Lenz AG, Generalunternehmung 

 Manuela Bernasconi, Einwohnergemeinde Horw, Baudepartement 

 Urs-Peter Menti, Hochschule Luzern, Experte für nachhaltiges und energieoptimiertes Bauen 

 Christian Marbet, Marbet Immobilien AG, Immobilienexperte 

 Benno Vogler, Gebietsdenkmalpfleger, Kanton Luzern 

 Franz Roos, Baudepartement Gemeinde Horw 

 Roger Gort, Büro für Bauökonomie 

 Insa Lachauer, Büro für Bauökonomie 

 

2.7 Sekretariat für den Wettbewerb 

Das Sekretariat wurde durch Insa Lachauer, Büro für Bauökonomie, Luzern geführt. 

 

2.8 Vorprüfung 

Die Vorprüfung wurde durch die Büro für Bauökonomie AG sowie Berater und Experten ohne Stimmrecht vorgenommen.  

 

2.9 Entschädigung 

Für die Einreichung eines vollständigen, den Vorgaben entsprechenden Konzeptes wurde eine Entschädigung von CHF 16 000.00 exkl. MWSt., inkl. Ne-
benkosten und per Saldo aller Ansprüche ausgerichtet. 

 

2.10 Eigentumsverhältnisse 

Die Unterlagen aus dem Projektwettbewerb gingen mit der Einreichung in das Eigentum der Veranstalterin über. Die Urheberrechte bleiben jedoch voll-
umfänglich beim Verfasser. [SIA Wegleitung Wettbewerbe, Oktober 2011] 
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2.11 Weiterbearbeitung 

Die Ausarbeitung des Bebauungsplans für alle Parzellen des Areals Winkel obliegt der Metron Raumentwicklung AG, Brugg im Auftrag der Gemeinde 
Horw.  

Die Weiterbearbeitung im Rahmen des Bebauungsplans wird für die verschiedenen Grundstücke unterschiedlich vorgesehen (siehe Plan): 

Für die Grundstücke 438, 1566, 2366 und 2367 ist geplant, das siegreiche Architektenteam mit der Projektierung, Ausführungsplanung und ge-
stalterischen Leitung zu beauftragen. Die Bauherrschaft behält sich eine TU/GU-Vergabe oder die separate Vergabe der Kostenplanung und Baulei-
tung an ein ausgewiesenes Fachbüro vor. Dabei entspricht der Leistungsanteil q des Architekturteams erfahrungsgemäss etwa 54-60% nach SIA 
102/2003. 

Für die Grundstücke 453, 454 und 856 ist die Weiterbearbeitung noch offen, das weitere Vorgehen wird nach Abschluss des Wettbewerbsverfah-
rens unter den Grundeigentümern abgestimmt. Die Gemeinde Horw als Grundeigentümerin des Grundstückes Nr. 439 behält sich vor, dem siegreichen 
Projektierungsteam auf ihrer Parzelle den Planerauftrag zu erteilen. (Vergabe an ein anderes Projektierungsteam möglich) 
 

 



 

 

 

 
Grundstückseigentümer der Parzellen 438, 439, 453, 454, 856, 1566, 2366 und 2367 
Projektwettbewerb Winkel Horw 
 

Büro für Bauökonomie AG, Luzern 
Seite 11 

3 Planungsrichtlinien und Hinweise 

3.1 Perimeter 

Zum Bearbeitungsperimeter gehörten die Parzellen 438, 439, 453, 454, 856, 1566, 2366 und 2367 (im Plan rot umrandet). 

Total Bearbeitungsperimeter: 3 948 m2 

Für die Themen der Erschliessung und der ortsbaulichen Setzung war der Betrachtungsperimeter auf die umliegende Umgebung auszuweiten (Planaus-
schnitt). 

 

Parzellen Nr. Eigentümer Fläche m2 

438 R. von Allmen 684 
1566 R. von Allmen 879 
2366 R. von Allmen 310 
2367 R. von Allmen 710 
439 Einwohnergemeinde Horw 583 
856 Franz Frei 468 
454 Erben Weber (aktuell Korporation Horw, 

Verkauf ausstehend) 
107 

453 Erben Weber  207 
Total Bearbeitungsperimeter 3 948 
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3.2 Baurechtliche Rahmenbedingungen für die Ausarbeitung des Projektwettbewerbs 

Im Dokument „Grobentwurf Bebauungsplan Kernzone Winkel“ wurden im Kapitel 2 „Grundlagen“ die baurechtlichen Rahmenbedingungen beschrie-
ben. Sie richten sich grundsätzlich nach den Vorgaben aus dem Bau- und Zonenreglement sowie den Baugesetzen des Kantons Luzern. 

Im Kapitel 3 „Grobentwurf Bebauungsplan“ waren erste Bestimmungen für den Bebauungsplan definiert worden, die als Gerüst für die Bearbeitung im 
Wettbewerbsverfahren dienen konnten. Einzelne Passagen waren allerdings im Rahmen des Projektwettbewerbs zu hinterfragen und mit dem vorge-
schlagenen Projekt anzupassen und zu präzisieren. 

 

3.3 Verhältnis zum Bebauungsplan und Potentiale 

Die Bestimmungen im „Grobentwurf Bebauungsplan“ konnten als Gerüst für die Bearbeitung im Wettbewerbsverfahren dienen. Insbesondere folgen-
den Bestimmungen waren im Rahmen des Projektwettbewerbs zu überprüfen und zu hinterfragen: 

Artikel  Abweichungen für Projektwettbewerb 

Art. 3 Baubereiche / Ensemble Die Grenzabstandsbestimmungen sind bereits teilweise privatrechtlich geregelt resp. es sind neue Parzellenstrukturen vorzuschlagen. Im westlichen Bereich der 
Parzelle 1566  zum Naturschutzgebiet sind ebenfalls Unterschreitungen des Grenzabstands im Mass des heutigen Bestands zu prüfen. 

Art. 5 Baubereich Süd Im Bau- und Zonenreglement sind heute keine Vorgaben geregelt. Deshalb sind für die Bearbeitung die Geschossigkeit wie auch die Dichte, die durch den Be-
bauungsplan-Entwurf gegeben sind, nicht zu berücksichtigen und neu zu erarbeiten. Es sind mögliche Potentiale mit höherer Dichte und Geschossigkeit unter 
Berücksichtigung der Ortsverträglichkeit aufzuzeigen.  

Art. 7 Bauten unter Niveau und 
Art.11 Parkierung 

Die Lage der Zufahrtsrampen für die Einstellhallen ist zu hinterfragen. 

 

Art. 8 Baulinien Die Baulinien können anhand eines neuen Konzepts hinterfragt werden. 

Art. 9 Gestaltung Es können ergänzende Bestimmungen, die sich aus dem erarbeiteten Konzept ergeben, eingebracht werden. 

Art. 10 Energieeffizienz Im Projektwettbewerb werden die Vorgaben für die Energieeffizienz höher angesetzt. 

Art. 13 Plätze und Wege und Art. 
14 Bepflanzung 

Die Bestimmungen und die Freiraumstudie von 2003 sind zu hinterfragen resp. durch neue Konzepte zu ersetzen. 

 Sämtliche Abweichungen waren in hoher architektonischer und städtebaulicher Qualität umzusetzen und gut zu begründen. 

 

3.4 Dienstbarkeiten und Anmerkungen im Grundbuch 

Der Umgang mit den bestehenden Dienstbarkeiten und Grenzabstandsregelungen war abhängig von der Bearbeitungstiefe und Etappierung. Gegen-
über Anstössern des Wettbewerbsperimeters waren die Dienstbarkeiten zu respektieren. 
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4 Aufgabenstellung 

4.1 Bearbeitungstiefe 

Im Bearbeitungsperimeter wurde für die Parzellen 438, 439, 453, 454, 856, 1566, 2366 und 2367 ein Gesamtkonzept mit Angaben zur Gebäudevolu-
metrie, ortsbaulichen Setzung und Erschliessung erwartet (im Plan rot umrandet). Es stellte sich die Aufgabe, die bauliche Ergänzung in ortsbaulicher 
Hinsicht in das Ensemble des historisch gewachsenen Ortskerns im Massstab 1:500 einzugliedern sowie eine vertiefte Bearbeitung mit Grundrisslösun-
gen, Schnitten und Fassaden im Massstab 1:200 aufzuzeigen. 

Der Grundeigentümer R. von Allmen beabsichtigt, auf seinen Grundstücken sowie allenfalls auf der angrenzenden Parzellen 856 in den nächsten Jahren 
Neubauten zu erstellen, während auf den übrigen Parzellen 439, 453, 454 und 856 die Weiterbearbeitung noch offen ist.  

In der Umgebung des Bearbeitungsperimeters erfüllt das bestehende Hotel Sternen heute die Anforderungen an den Hotelbetrieb und wird voraussicht-
lich in den nächsten Jahren in dieser Form weitergeführt werden. Alle umgebenden Parzellen 100, 452, 457, 459 und 463 waren deshalb für das Ver-
fahren ohne Aufgabenstellung, aber für die Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen. Gleiches galt für die Parzelle 2857, auf der sich das schützenswerte 
„Zollhaus“ befindet.  

Zugunsten eines überzeugenden Konzepts – z.B. zur Optimierung der Erschliessung– standen die Flächen im Grenzbereich des Bearbeitungsperimeters 
zu den Parzellen 100, 452 und 457 zur Disposition. Die räumlichen Bezüge zum bestehenden Hotelbau, zur historischen Kapelle, zum Seeufer und Stei-
nibachried waren darzustellen. 

 
Bearbeitungsperimeter 
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4.2 Etappierte Planung  

Aufgrund der heutigen Eigentumsverhältnisse war folgende Etappierung anzunehmen:  

 

Etappe 1 (grün) 
Parzellen Nr. Anmerkungen Parzellenkorrekturen 

438, 1566, 2366, 
2367 

Aufgrund eines einzigen Grundeigentü-
mers (v. Allmen) können Dienstbarkeiten 
und Parzellengrenzen / Grenzabstände 
innerhalb des Grundstücks der vier Parzel-
len aufgehoben werden. 

453, 454 Aufgrund eines einzigen Grundeigentü-
mers (Erben Weber) können Dienstbarkei-
ten und Parzellengrenzen / Grenzabstände 
innerhalb des Grundstücks der zwei Parzel-
len aufgehoben werden. 

  
Etappe 2 (blau) 
Parzellen Nr. Anmerkungen Parzellenkorrekturen 

439, 856 An der Parzellengrenze zwischen den Par-
zellen 2367 und 439 sowie zwischen 438 
und 856 können zugunsten einer sinnvol-
len Überbauung Grenzbereinigungen mit 
minimalen Flächenabweichungen vorge-
schlagen werden. 
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4.3 Nutzung für Parzellen 438, 439, 856, 1566, 2366 und 2367 

Primär war im Bearbeitungsperimeter reine Wohnnutzung vorzusehen, allerdings waren im Bereich der Winkelstrasse auch vereinzelt Dienstleistungs-
nutzung oder Arztpraxen in Wohnungen denkbar. Gesucht war ein Projektvorschlag mit einer optimierten, sinnvollen Grundstücksausnützung inkl. Atti-
ka, wobei dennoch in jeder Wohnung eine möglichst grosse Privatsphäre zu gewährleisten sein sollte. Die Wohnungsdisposition war optimal auszurich-
ten in Bezug auf Wohnqualität, Besonnung und Aussicht.  
 
Wohnungsmix 
Im westlichen Bereich mit Blick auf See und Naturschutzgebiet war ein gehobener Wohnungsstandard primär für Eigentumswohnungen mit grosszügig 
geschnittenen Wohnungen, zur Winkelstrasse hin eher ein mittlerer Wohnungsstandard und Mietwohnungen vorzusehen. Im Bereich der Parzelle 439 
im Eigentum der Gemeinde waren Wohnungen im gehobenen Standard zu planen. 

Für die gestellte Aufgabe war von folgendem Wohnungsmix auszugehen:  

 Bereich zu Winkelstrasse = mittlerer Standard  Bereich zu Naturschutzgebiet = gehobener Standard 
Wohnungstyp Nutzfläche (NF) Anteil  Nutzfläche (NF) Anteil 

2 ½ -Zimmerwohnungen 70-85 m2 25%  - - 

3 ½ -Zimmerwohnungen 100-115 m2 50%  110-125 m2 30% 

4 ½ -Zimmerwohnungen 120-125 m2 25%  125-130 m2 30% 

5 ½ -Zimmerwohnungen 
(unterteilbar) 

130-135 m2 -  135-160 m2  
oder grösser 

40% 

 

Wohnungsausstattung  

 Lichte Raumhöhe in allen Räumen mind. 2,50 m 
 Mehrfamilienhäuser mit einem Lift erschliessen 
 gut bemessene und flexibel nutzbare Räume  
 Küchen im Standard an Wohnungsgrössen angepasst 
 Reduit inkl. Stellplätzen für Waschmaschine und Tumbler für jede Wohnung 
 zwei Nasszellen pro Wohnung mit drei und mehr Zimmern 
 Balkon / Aussenbereich mit einer Mindesttiefe von 2.20 m für jede Wohnung 
 grosszügige, optimal ausgerichtete Terrassen für Wohnungen mit gehobenem Standard 
 Extras wie Fitness-, Saunabereiche oder private Wasserfläche für 1-2 einzelne exklusive 
Wohnungen evtl. möglich 

Nebenräume Wohnungen 

 Kinderwagen- und Veloabstellräume bei den Hausein-
gängen pro Wohnung ca. 2.5 m2 
 Wohnungskeller von je 8 -14 m2 für jede Wohnung 
 Wasch- und Trockenräume von mindestens 15 m2 pro 
sechs Wohnungen  
 Hobbyräume mit Kellerfenster, falls es das Konzept zu-
lässt 
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4.4 Nutzung für Parzellen 453 und 454 

Auf den Parzellen 453 und 454 werden die Besitzer den Neubau selbst bewohnen. Wie im ehemaligen Wohngebäude waren erneut drei Vollgeschosse 
vorzusehen. Das Erdgeschoss war aufgrund des Gefälles in Richtung See leicht erhöht mit ca. 1.00m vorzusehen. 
 
Wohnungsmix  
Es ist von folgenden Anforderungen auszugehen: 

  Parzellen 453 und 454 = mittlerer Standard 
Geschoss Anzahl Wohnungstyp Nutzfläche (NF) 

EG 1 Doppelgarage/Autounterstand 30 

EG 1 2 ½ - 3 ½ -Zimmerwohnung 70-90 

EG / 1. OG 1 3 ½ -Zimmerwohnung 80-90 

1. OG 1 1 ½ -Zimmer-Studio 30-40 

2. OG 1 4 ½ -Zimmerwohnung 100-110 

 

Wohnungsausstattung  

 Küchen im Standard an Wohnungsgrössen angepasst 
 Stellplatz für Waschmaschine und Tumbler für jede Wohnung 
 zwei Nasszellen pro Wohnung mit drei und mehr Zimmern 
 Balkon / Aussenbereich in Richtung See und Pilatus für jede Wohnung (auch im Erdgeschoss) 

 

Nebenräume Wohnungen 

 Doppelgarage oder Autounterstand im Erdgeschoss 
 Veloabstellräume beim Hauseingang pro Wohnung 2 Stück.  
 Wohnungskeller von je mind. 10-20 m2 für jede Wohnung 
 Wasch- und Trockenräume von mindestens 10 m2 
 zwei Disporäume im Untergeschoss, falls es das Konzept zulässt 
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4.5 Bestehende Bauten 

Das Gebäude auf der Parzelle 856 ist bewohnt und wird voraussichtlich noch die nächsten Jahre erhalten bleiben, danach sind allerdings ein Abriss und 
eine Überbauung möglich. 

Die bestehenden Bauten auf den Parzellen 438, 439, 1566 und 2366 können zugunsten des neuen Bebauungskonzepts abgerissen werden.  

Das Doppelwohnhaus auf den Parzellen 453 und 454 fiel im Februar 2012 einem Brand zum Opfer und wurde in der Zwischenzeit abgerissen. Der Vo-
lumenschutz für das Gebäude bleibt allerdings erhalten. 

 

4.6 Denkmalpflegerische Aspekte 

Im Bereich des historischen Ortskerns hatte sich die nach dem Brandfall neu aufzubauende Ersatzbaute auf den Grundstücken 453 und 454 in das Er-
scheinungsbild des Ensembles der bestehenden Bauten der Schutzkategorie 3 und der dankmalgeschützten Dreikönigskapelle sowie den bestehenden 
Strassenraum einzugliedern. 

Das bestehende Zollhaus auf Parzelle 2857 ist ursprünglich 1576 erbaut. Es war vom Bearbeitungsperimeter ausgenommen, auf die historische Struktur 
und ortsbauliche Stellung war Rücksicht zu nehmen. 

Die Kapelle von 1648 in der Umgebung des Bearbeitungsperimeters steht seit 2009 unter Denkmalschutz. Sie gilt als besonders schutzwürdiges Kultur-
denkmal von erheblichem künstlerischem, historischem, heimatkundlichem und wissenschaftlichem Wert. Bei der Aussenraumgestaltung im Bereich des 
Hotels Sternen war der Umgebungsschutz der Kapelle zu respektieren. 

    
Historischer Ortskern 
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4.7 Ortsbauliche Setzung und Gestaltung der Bauten 

Die Kernzone Winkel dient dem Schutz und der massvollen Weiterentwicklung des historischen Ortsteils. (Siehe Art. 9 Bau- und Zonenreglement, BZR) 

Innerhalb der bestehenden Struktur wurden insbesondere der verengende Strassenraum zum Dorfkern hin sowie die Ensemblewirkung zwischen den 
historischen Gebäuden Zollhaus (Parz. 2857), Doppelwohnhaus (Parz. 453, 454) und den gegenüberliegenden historischen Gebäuden als erhaltenswert 
betrachtet. Es galt, den bestehenden Dorfkern zu stärken und durch die neue Bebauung den Bezug dazu herzustellen resp. zu unterstützen. 

Der Auftakt des historischen Kerns liegt, wie die Zonierungsskizze des Bebauungsplans von Metron aufgezeigt, bei dem „Dormenhaus“ und  der lan-
gen, prägenden Steinmauer. Das Baugebiet Winkel liegt eingespannt zwischen der historischen Kernzone Winkel und diesem „Auftakt“. Somit spielt 
das Areal eine bedeutende Rolle in der städtebaulichen Raumsequenz. Der aufgebauten Stimmung zwischen Dormenhaus und  dem historischen Kern 
sollte Rechnung getragen werden. 

Es war bei der Gestaltung der Neubauten auf eine gute Ortsverträglichkeit zu achten. Es wurde zwar eine zeitgenössische moderne Architektur erwar-
tet, die sich aber spezifisch für den Ort darstellen sollte. 

Zum Steinibachried waren insbesondere die Qualitäten des Naturschutzgebiets zu respektieren und für den Entwurf auszuschöpfen. Vorzusehen waren 
hier geschosshohe Fenster und grosse Terrassen, die der einmaligen Aussicht gerecht werden. 

Obwohl das Wohnhaus auf den Parzellen 453 und 454 im Februar 2012 einem Brand zum Opfer fiel und in der Zwischenzeit abgebrochen wurde, ist 
doch die ortsbauliche Stellung am Übergang Winkelstrasse und Seestrasse bestimmend für den Charakter des Strassenraumes. Es war ein angemessener 
Ersatz, der sich bezüglich Qualität von Stellung, Volumen und Gestaltung am abgegangenen Bau bzw. an derjenigen des Ensembles orientiert, vorzu-
schlagen. 

   
Ehemaliges Wohnhaus auf den Parzellen 453 und 454, abgebrannt Februar 2012 
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4.8 Freiflächen / Aussenräume 

Das Areal ist geprägt vom angrenzenden Vierwaldstättersee, vom Naturschutzgebiet Steinibachried und von der Panoramasicht zum Pilatus, die eine 
Kraft,  Grosszügigkeit und Weite ausstrahlen. Die dadurch erzeugte Stimmung sollte in der künftigen Planung zur Geltung kommen, bzw. durfte nicht 
geschwächt werden. Dem Übergang zum Steinibachried war gestalterische besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Es sollte auf eine naturnahe Gestaltung der Umgebung geachtet werden. Bei der Aussenraumgestaltung war die ökologische Vernetzung mit einzube-
ziehen. Ab Schutzperimeter des Steinibachriedes war als Übergang ein 10 Meter Streifen mit naturnahen Elementen (einheimische Hecke, Magerwiese 
mit einheimischen Wildblumenarten, Hochstaudenflur etc.) zu gestalten. In diesem Streifen darf weder Kompost gelagert noch gedüngt werden (siehe 
Art. 25 Abs. 3 BZR). Der Anteil einheimischer, standortgerechter Gehölze (z.B. Spitzahorn, Bergahorn, Sommerlinde, Winterlinde, Hänge-Birke, Stielei-
che, Traubeneiche, Rotbuche) hat mindestens 80 % zu betragen.  

Es waren Massnahmen aufzuzeigen, wie ein ortsspezifischer, qualitativ hochwertiger Aussenraum geschaffen werden könne. Das Gebiet war durch eine 
sinnvolle Aussengestaltung zu gliedern und eine interne Arealerschliessung der neuen Baukörper sicherzustellen. Besondere Beachtung war dabei den 
Übergängen und der Vernetzung vom öffentlichen (Strassen) zum halböffentlichen und privaten Raum (Wege und Terrassen) zu schenken. Es waren pri-
vate Aussenräume für die Bewohner im ebenerdigen Geschoss auszuweisen, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. 

Es  waren an geeigneter Lage und möglichst abseits vom Verkehr private Spielplätze für die Überbauung anzuordnen. In der Nähe der Tiefgaragenein-
fahrt waren Containerabstellplätze, wenn möglich unauffällig, vorzusehen. 

In den Bereichen der Parzellen 453 und 454, im Übergang zu den Parzellen 100, 452 und 459 (Kapelle) war den Erfordernissen des Ortsbild- und 
Denkmalschutzes genügend Beachtung zu schenken. 

   
Steinibachried, Vierwaldstättersee ,Pilatus  Parzelle von Allmen mit Sicht auf Zollhaus Seestrasse und Kapelle 

und abgebranntes Wohnhaus 
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4.9 Erschliessung des Perimeters 

Für den Bearbeitungsperimeter war ein Erschliessungs- und Parkierungskonzept für Bewohner und Besucher zu planen, das eine unabhängige und 
etappierte Realisierung ermöglichen sollte. 

 

4.10 Parkierung 

Es waren genügend Parkplätze für Bewohner und Besucher, vorwiegend unter Terrain vorzusehen. Es galten auf Grundlage des „Reglement über die 
Abstellflächen auf privatem Grund“ folgende Richtwerte: 

Wohnnutzung:   Dienstleistung:  

1 PP 
1,7-2 PP 
2 PP 

pro 2 ½ -Zimmerwohnung 
pro 3 ½ -Zimmerwohnung 
pro 4 ½ -Zimmerwohnung oder grösser 
davon 10% der PP für Besucher 

 1 PP pro 40 m2 Bruttogeschossfläche für Personal  
davon 80% der PP für Kunden 

Über den geforderten Bedarf hinaus waren weitere Parkplätze (z.B. für externe Mieter) optional auszuweisen. 
Für die Parzellen 453 und 454 war eine Doppelgarage oder Autounterstand im Erdgeschoss vorzusehen. 

 

4.11 Naturschutz 

Gemäss „Schutzplan Vierwaldstättersee“ des Kantons Luzern, handelt es sich beim Steinibachried mit 8.4 ha um das grösste Ried am Vierwaldstättersee 
und wird dort als Amphibienstandort von nationaler Bedeutung bezeichnet, das sowohl geschützten und seltenen Pflanzen- wie auch Tierarten Lebens- 
und Aufenthaltsraum bietet. 

Der Betrachtungsperimeter für den Projektwettbewerb war durch eine Schutzverordnung des Steinibachried nicht direkt betroffen. Die Bestimmungen 
der kommunalen Riedschutzzone (Art. 25 Bau- und Zonenreglement Horw) waren allerdings zu beachten. 

 

4.12 Baugrund 

Es lag ein geologisch-geotechnische Gutachten vor, das die bautechnischen Konsequenzen für die Planung aufzeigte. 

 

4.13 Hochwasser 

Das gesamte Areal liegt gemäss Zonenplan B in der „Gefahrenhinweiszone Hochwasser“. Die massgebenden Schutzhöhen und die Grundsätze, die im 
zugehörigen Merkblatt der Gemeinde Horw enthalten sind, waren zu berücksichtigen. 
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4.14 Zivilschutz 

Nach Abklärungen mit der Gemeinde Horw und der kantonalen Dienststelle Zivilschutz waren im vorliegenden Verfahren Schutzräume zu planen. Im 
einzelnen Baubewilligungsverfahren werden die Bedingungen für allfällige Ersatzabgaben geklärt. 

Gemäss Verordnung über den Zivilschutz (SR 520.11), Art 17. „Anzahl der Schutzplätze“ sind für Wohnhäuser ab 38 Zimmer zwei Schutzplätze pro drei 
Zimmer einzuplanen. Gemäss den Technischen Weisungen über den Pflicht-Schutzraumbau (TWP 1984) ist pro Schutzplatz eine Fläche von 1m2 vorzu-
sehen. Die benötigte Fläche war in den Untergeschossen nachzuweisen. 

 

4.15 Energie / Ökologie / Nachhaltigkeit 

Parzellen 438, 439, 856, 1566, 2366 und 2367  
Für die Neubauten wurde eine ausgewogene Berücksichtigung aller drei Nachhaltigkeitsaspekte (Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaftlichkeit) für Realisie-
rung und Betrieb gefordert. Dabei war der Veranstalter offen für neue, innovative aber trotzdem betriebstaugliche Ansätze.  

Angestrebt wurde die Erfüllung der Ziele der 2000 Watt Gesellschaft, Beurteilungsgrundlage bildete der SIA Effizienzpfad Energie (SIA 2040). Ziel sollte 
sein, den Primärenergiebedarf über die gesamte Lebensdauer des Objektes zu reduzieren. 

Aspekt Ziel Einflussfaktoren 

Gesellschaft Sicherheit und Wohlbefinden der Nutzer Komfort (thermisch, visuell, akustisch) und Raumlufthygiene, sommerlicher Wärmeschutz, Tageslichtnutzung und Feuchtegeh-
alt der Raumluft 

Wirtschaftlich-
keit  

 

günstige Erstellungs- und Betriebskosten einfacher Betrieb und Unterhalt, Trennung der einzelnen Systeme, einfache und zweckmässige Konstruktionen, Einsatz von 
robusten Materialien mit langer Lebensdauer und geringem Pflegebedarf 

Umwelt 

 

tiefer Betriebsenergiebedarf und niedriger Ver-
brauch von Grauer Energie 

Gebäudevolumen, Kompaktheit des Gebäudes, statisches Konzept und bewusste Wahl von Baumaterialien 

 Betrieb der Gebäude möglichst mittels erneuerba-
ren Energien und entsprechend emissionsfrei 

vorbildliche und innovative Energie- und Gebäudetechnikkonzepte 

Die Erreichung eines Labels wurde nicht zwingend vorausgesetzt, jedoch war aufzuzeigen, mit welchen Ansätzen die Erreichung der Kennwerte von Mi-
nergie-A ermöglicht werden kann. Von den teilnehmenden Teams wurden konzeptionelle Überlegungen zur bestmöglichen Erreichung dieser Ziele er-
wartet. 

Mit dem Ziel einer Gesamtbetrachtung ging es darum, im Rahmen der erwähnten Einflussfaktoren ein Optimum zu erreichen. Die Setzung von einzel-
nen Schwerpunkten bzw. die Gewichtung der verschiedenen Aspekte (im Sinne der SIA 112/1) war ein wesentlicher Teil der Aufgabenstellung. 

Anhand des Formulars zum SIA Effizienzpfad Energie war der Energiebedarf für Erstellung, Betrieb und Mobilität abzuschätzen und die Zielerfüllung der 
2000 Watt Gesellschaft aufzuzeigen. 
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Option Seewassernutzung 
Nach Abklärungen mit dem lawa (Dienststelle Landwirtschaft und Wald) und dem uwe (Dienststelle Umwelt und Energie) war eine Seewassernutzung 
am vorliegenden Standort kaum möglich. 

Das Hotel Sternen verfügt bereits über eine thermische Nutzung von Seewasserinfiltrat / Grundwasser mir Rückgabe des genutzten Wassers in den See. 
Eine ähnliche Nutzung von Grundwasser wäre auf den hintenliegenden Parzellen auch möglich, allerdings mit einem Entnahme- und Rückgabebrunnen 
auf dem Baufeld. Eine entsprechende Nutzung ist  voraussichtlich bewilligungsfähig. Sie darf die bestehende  Nutzung des Hotels Sternen nicht beein-
trächtigen und keine negativen Auswirkungen auf die benachbarte Naturschutzzonen haben.  Eine Nutzung von Umgebungswärme (Grundwasser, 
möglicherweise auch Energiepfähle) war deshalb im Energiekonzept zu prüfen.  

 

Parzellen 453 und 454 
Für die beiden Parzellen waren keine weitergehenden Anforderungen an die Energieeffizienz gestellt. Es galten die Vorgaben aus Art. 10 Bebauungs-
planentwurf. 

 

5 Beurteilungskriterien  

 Ortsbauliches Gesamtkonzept/Vernetzung/Erschliessung  

 gestalterische Qualität, Wohnqualität, Besonnung, Aussicht 

 Energiekonzept qualitativ und quantitativ 

 Wirtschaftlichkeit/Vermietbarkeit/Vermarktung 

 
Die Reihenfolge der Kriterien entsprach nicht deren Gewichtung. 
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6 Beurteilung der Projekte 

Das Preisgericht sowie die Experten und Berater sind am 3. Juli 2013 zur Beurteilung der Projekte in der Gestaltungsschule Farbmühle, Luzern zusam-
mengetreten. 

Fristgerecht und anonym sind sämtliche geforderten Unterlagen und Modelle von fünf Teilnehmern bei der Büro für Bauökonomie AG, Luzern abgege-
ben worden. 

Die Projekte sind nach ihren Kennworten alphabetisch geordnet, nummeriert und wie folgt aufgehängt worden: 

Projekt Nr. 1 Arundo 

Projekt Nr. 2 Camillo 
Projekt Nr. 3 Schilfgeflüster 
Projekt Nr. 4 Schwemmholz 

Projekt Nr. 5 Varvindar Friska 

 

6.1 Beurteilungstag 3. Juli 2013, vormittags 

Vorprüfungsbericht 

Als erstes nahm das Preisgericht vom Ergebnis der Vorprüfung, welches in einem detaillierten Bericht zusammengefasst wurde, Kenntnis. In der Vorprü-
fung wurden folgende Themen wertungsfrei geprüft, die den Vorgaben der Wettbewerbsunterlagen sowie der Fragenbeantwortung entsprechen: 

 Einhaltung der Termine, Vollständigkeit der Unterlagen und Wahrung der Anonymität 
 Übersicht der Kennwerte, Geschossflächen und Gebäudevolumen 
 Einhaltung der planerischen und baurechtlichen Rahmenbedingungen 
 Überprüfung des Raumprogrammes 
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Durch die vorprüfende Stelle sind verschiedene Verstösse gegen die Wettbewerbsbedingungen aufgezeigt worden. Es sind dies insbesondere: 

Arundo 
 der geforderte Schnitt in Mst. 1:500 fehlt, stattdessen wurden Schnitte in Mst. 1:200 abgegeben 
 der geforderte Grundriss des UGs wurde nur im Mst. 1:500 anstatt 1:200 abgegeben 
 die minimalen Grenzabstände von 4m wurden im Bereich zum Ried und von der Parzelle 439 aus unterschritten und auf 3m herabgesetzt 
 die im Bebauungsplan-Entwurf vorgegebenen Strassenabstände von mind. 4m wurden unterschritten und auf 3m herabgesetzt 
 in den Gebäuden 1, 4 und Neubau Parz. 453 und 454 fehlt in den Wohnungen teilweise das geforderte Reduit/Abstellfläche für WM und TU, in den 

Gebäuden 2, 4 und 5 sind die Kinderwagen- und Veloräume, in allen Gebäuden sind die Wasch- und Trockenräume nicht dargestellt 
 in den Gebäuden 2, 4 und 5 weisen die Balkone/Aussenräume teilweise nur eine Tiefe von 2m auf 

 
Camillo 
 Die Unterlage 12 ist nicht ausgefüllt abgegeben worden, die Angaben liegen in anderer Formatierung allerdings vor 
 die gesetzlichen Grenzabstände (=halbe Fassadenhöhe) wurden teilweise unterschritten, allerdings wurden 4m minimaler Grenzabstand eingehalten 
 die im Bebauungsplan-Entwurf vorgegebenen Strassenabstände von mind. 4m wurden unterschritten und auf 3m herabgesetzt 
 Die Grösse der Wasch- und Trockenräume entspricht nicht den Vorgaben, diese sind zu klein 
 die Zivilschutzräume sind nicht dargestellt 

 
Schilfgeflüster 
 der geforderte Schnitt in Mst. 1:500 fehlt, stattdessen wurden Schnitte in Mst. 1:200 abgegeben 
 der geforderte Grundriss des UGs wurde nur im Mst. 1:500 anstatt 1:200 abgegeben 
 eine separate Berechnung der Parkplätze fehlt 
 die gesetzlichen Grenzabstände (=halbe Fassadenhöhe) wurden teilweise unterschritten, allerdings wurden 4m minimaler Grenzabstand eingehalten 
 im Bereich der Parz. 454 ragt die Gebäudeecke in die Strassenkreuzung und überschreitet dadurch die Zwangsbaulinie aus dem Bebauungsplan-

Entwurf  
 in den Gebäuden 2, 3 und 5 sind die Kinderwagen- und Veloräume nicht dargestellt, in Gebäuden 1 und 4 zu klein, in allen Gebäuden sind die 

Wasch- und Trockenräume nicht dargestellt  
 die Zivilschutzräume sind nicht dargestellt 
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Schwemmholz 
 der geforderte Schnitt in Mst. 1:500 fehlt, stattdessen wurden Schnitte in Mst. 1:200 abgegeben 
 die gesetzlichen Grenzabstände (=halbe Fassadenhöhe resp. mind. 6m bei „weicher“ Aussenwand) wurden stark unterschritten: 

- die Ecke des Gebäudes auf Par. 1566 ist direkt auf die Grenze gesetzt 
- zum Steinibachried beträgt der Grenzabstand teilweise nur 0m anstelle von 4m 

 die Gebäudeabstände innerhalb des Perimeters unterschreiten die Vorgaben der Brandschutzvorschriften stark: 
- zwischen den Gebäuden C und D sowie E und F werden nur 4m Abstand gehalten (Vorgabe: 10m bei zwei brennbaren Aussenwänden) 

 die geforderten Reduits wurden erst ab einer Grösse von 5 ½ -Zimmerwohnungen eingeplant, anstatt für jede Wohnung 
 in allen Gebäuden bis auf Gebäude A sind die Kinderwagen- und Veloräume, in allen Gebäuden sind die Wasch- und Trockenräume und die Zivil-

schutzräume sind nicht dargestellt 
 im Haus Weber (Parz. 453, 454) fehlt gem. Wohnungsspiegel einerseits das 1 ½- Zimmerstudio, andererseits ist eine geforderte 2 - 3 ½- Zimmer-

wohnung durch eine zusätzliche 4 ½- Zimmerwohnung ersetzt worden 
 
Varvindar Friska 
 der geforderte Schnitt in Mst. 1:500 fehlt, stattdessen wurden Schnitte in Mst. 1:200 abgegeben 
 Die Unterlage 12 ist nicht ausgefüllt abgegeben worden, die Angaben liegen in anderer Formatierung allerdings vor 
 die gesetzlichen Grenzabstände (=halbe Fassadenhöhe) wurden teilweise unterschritten, allerdings wurden 4m minimaler Grenzabstand eingehalten 
 die im Bebauungsplan-Entwurf vorgegebenen Strassenabstände von mind. 4m wurden unterschritten und auf 3,5m herabgesetzt 
 teilweise wurden die vorgegebenen Wohnungsgrössen unterschritten 
 im Gebäude 4 fehlt in den Wohnungen teilweise das geforderte Reduit 
 Die Grösse der Wasch- und Trockenräume entspricht nicht den Vorgaben, diese sind zu klein 
 im Haus Weber (Parz. 453, 454) sind die Stellplätze für WM und TU nicht separat ausgewiesen 

 
Innerhalb des Preisgerichts wurden die verschiedenen Abweichungen von den baurechtlichen Vorgaben und der Aufgabenstellung diskutiert. Insbeson-
dere die nicht eingehaltenen Grenzabstände zur Naturschutzzone des Steinibachrieds wurden als sehr problematisch angesehen: 

Das Preisgericht beurteilte die Unterschreitung des minimalen Grenzabstands durch das Projekts „Arundo“ um 1m auf 3m (anstatt 4m) als heilbar.  

Allerdings musste die starke Unterschreitung durch das Projekt „Schwemmholz“ um 4m auf 0m (anstatt 4m) als gravierend angesehen werden. Eine 
Heilung dieses Verstosses würde nach Ansicht des Preisgerichts auch mit grösseren Eingriffen nicht möglich sein, ohne die ursprüngliche Entwurfsidee 
zu gefährden. Von den Vertretern des Baudepartements der Gemeinde Horw im Preisgericht wurde das Projekt in der vorliegenden Form als nicht bewil-
ligungsfähig beurteilt. 

Das Preisgericht beschloss deshalb einstimmig, das Projekt „Schwemmholz“ von der weiteren Beurteilung auszuschliessen. 
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Nach Verifizierung vor den Plänen hielt das Preisgericht fest, dass keinem der übrigen Teilnehmer durch die übrigen Abweichungen irgendwelche Vortei-
le erwachsen sind. Es beschloss deshalb einstimmig, die vier übrigen Projekte zur Beurteilung zuzulassen. Zugleich wurde der Vorprüfungsbericht ge-
nehmigt. 

Projektbeurteilung 

Zum Einstieg in die Projektbeurteilung wurden zwei Arbeitsgruppen aus Sach- und Fachpreisrichtern gebildet. Die Projekte wurden durch diese Grup-
pen, noch ohne Wertung, detailliert begutachtet und anschliessend dem gesamten Gremium gegenseitig vorgestellt und mittels Erläuterungen und Fra-
gen analysiert.  

Zusätzlich wurden alle vier Projekte durch die Experten begutachtet und dem restlichen Gremium bezüglich der jeweiligen Fachthemen vorgestellt: 

Landschaftsarchitektur / Vernetzung / Ortsbauliches Konzept:   Robin Winogrond 
Denkmalpflegerische Aspekte: Benno Vogler 
Energiekonzept: Urs-Peter Menti 
Wirtschaftlichkeit/Vermietbarkeit/Vermarktung:  Christian Marbet 

 
Wirtschaftlichkeit 

Das Preisgericht nahm Kenntnis vom Ergebnis der vergleichenden Kostenschätzung und Ertragsberechnung (Kostenstand 01. April 2013, Genauigkeit 
+/- 20%, inkl. MWSt), die durch die Büro für Bauökonomie AG für alle Projekte – aufgeteilt nach Kostenstellen: von Allmen, Frei, Gemeinde, Weber und 
Einstellhalle – erstellt  wurde. 

Die Gesamtbaukosten für alle Etappen und deren Umgebung (BKP 1-9) bewegten sich für die fünf Projekte im Rahmen von rund CHF 18 (Schwemm-
holz) bis CHF 20 Mio. (Arundo). Unter Berücksichtigung der möglichen Erträge zeigte sich, dass die Projekte mit der höchsten Ausnützung (Camillo und 
Varvindar Friska) die wirtschaftlicheren Projekte waren, die im Vergleich eine höhere, jedoch eine ungenügende, Bruttorendite von unter 4% erzielen 
konnten. 

Nach diesem engagierten Informationsaustausch hatte das gesamte Gremium den gleichen Wissensstand bezüglich aller Projekte. 

Beurteilungsrundgang 

Anschliessend wurden die vier Projekte in den Themen gestalterische Qualitäten, Wohnqualität, Besonnung, Aussicht und Aussenraumgestaltung sowie 
ortsbauliches Konzept und Vernetzung vertieft besprochen, verglichen und bewertet. Auch das Energiekonzept und das Thema der Wirtschaftlichkeit 
wurden diskutiert und in die Beurteilung einbezogen. 

Nach intensivem und sorgfältigem Abwägen aller Vorzüge und allfälliger Unzulänglichkeiten, unter Berücksichtigung der ausgeschriebenen Beurtei-
lungskriterien, fiel die Wahl einstimmig auf das Projekt Nr. 5 mit dem Kennwort „Varvindar Friska“. Die Wahl des Projektes bezieht sich auf die Par-
zellen Nr. 438, 1566, 2366 und 2367. Für die übrigen Parzellen wurde ein ortsbaulicher Ansatz gesucht und sind, wie im Programm ausgeschrieben, für 
die Weiterbearbeitung durch den Architekten bzw. weiterführende Aufträge offen. 
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Kontrollrundgang 

In einem Kontrollrundgang und aufgrund Vorliegen aller zur Anwendung der Beurteilungskriterien notwendigen Informationen bestätigte das Preisge-
richt sowohl den Ausschluss wie auch die Nomination des Projekts zur Weiterbearbeitung. 

 

6.2 Empfehlung des Preisgerichtes 

Das Preisgericht empfiehlt die Weiterbearbeitung des Projektes Nr. 5 „Varvindar Friska“ (exkl. Parz. 453 und 454). Dabei sind folgende Themen durch 
die Verfasser im Rahmen des Vorprojekts zu überarbeiten und zu hinterfragen: 

 Unterschreitung von Grenz- und Strassenabständen klären und allenfalls bereinigen 

 Fassadengestaltung und –materialisierung präzisieren 

 Übergang von Ried zu „Festland“ ausformulieren 

 Anordnung Tiefgarage überarbeiten, Stichgänge sowie die Anordnung der PP ist zu hinterfragen 

 Erweiterte Riedfläche und allfällige Wasserflächen präzisieren, auch in Hinblick auf Tiefgaragenüberdeckung 

 Erdgeschosswohnungen mit eigenen Freiräumen / Sitzplätzen ausstatten 

 Wegenetz genauer ausarbeiten und evtl. Wegverbindung zum Hotel Sternen prüfen 

 vereinzelt sehr grosse Grundrisse (180-194m2) verkleinern 

 Wohnungen und Gebäude gem. Wettbewerbsvorgaben korrigieren (alle Wohnungen mit Reduit ausstatten, Wasch- und Trockenräume in ent-
sprechender Grösse im UG vorsehen) 

 Einsatz einer Photovoltaikanlage nochmals prüfen 

 Sommerlichen Wärmeschutz thematisieren 

 Die erwähnten Optimierungen sind hinsichtlich einer deutlichen Steigerung der Wirtschaftlichkeit zu prüfen 

 
Weiter empfiehlt das Preisgericht das zur Weiterbearbeitung genannte Projekt durch eine Delegation des Preisgerichts im Rahmen des Vorprojekts be-
gleiten zu lassen. 
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6.3 Empfehlungen der Denkmalpflege 

Die Denkmalpflege würdigt die Konzepte und hält fest, dass sämtliche Projekte eine gute Basis für die Weiterentwicklung darstellen. Im Nachgang zum 
Projektwettbewerb entschieden sich die Eigentümer der Parzellen Nr. 453 und 454 die Weiterbearbeitung nicht mit dem ausgewählten Architekten fort-
zuführen. Diese Möglichkeit war im Programm so vorgesehen. Zur Qualitätssicherung gelten nach Rücksprache mit der Denkmalpflege folgende Aufla-
gen: 

 Die Projektierung ist durch ein Mitglied des Fachpreisgerichtes eng zu begleiten 

 Sämtliche planerischen und baulichen Arbeiten erfolgen im Einvernehmen mit der Gemeinde Horw und der kantonalen Denkmalpflege u.a. im 
Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan und der Baubewilligung. 

Für die Entwicklung der Parzellen gelten folgende Erkenntnisse aus dem Verfahren, die zu berücksichtigen sind: 

 Die Abmessungen, die Geschossigkeiten und die Dachform  der Vorgängerbaute müssen eingehalten werden 

 Das Volumen des Neubaus muss dem historischen Ortsbild verträglich sein 

 Die Befensterung soll gleichmässig angeordnet sein und dem Charakter des Ortsbildes angepasst sein 

 Die Fassaden sind ruhig zu halten ohne Einschnitte und Ausbildungen (Balkone zulässig) 

 Die Materialisierung und Farbgebung haben dem Charakter des Ortsbildes zu entsprechen 

 Die Aussenraumgestaltung soll sich in das Ortsbild gut einfügen 

 

6.4 Beauftragung Fachplaner 

Das Preisgericht vertritt die Meinung, dass der Beizug des Landschaftsarchitekten für die Freiraumgestaltung einen wesentlichen Beitrag für die Qualität 
des Projektes beitrug und empfiehlt eine Direktbeauftragung des beigezogenen Fachplaners. 

 
6.5 Würdigung und Dank 

Das Preisgericht dankt den teilnehmenden Architektenteams für die hohe Qualität der eingereichten Projekte und für die geleisteten Arbeiten. 

 



 

 

 

 
Grundstückseigentümer der Parzellen 438, 439, 453, 454, 856, 1566, 2366 und 2367 
Projektwettbewerb Winkel Horw 
 

Büro für Bauökonomie AG, Luzern 
Seite 29 

7 Genehmigung durch das Preisgericht 

Der vorliegende Bericht wurde vom Preisgericht genehmigt. 

Luzern, 3. Juli 2013 

Das Preisgericht:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Roland von Allmen, Winkel AG, Horw, Parz. Nr. 438, 1566, 2366, 2367 sowie 856  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Robert Odermatt (Immobilien), Einwohnergemeinde Horw, Parz. Nr. 439 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Thomas Stalder, Vertreter Erben Weber, Parz. Nr. 453 und 454 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Prof. Dieter Geissbühler, dipl. Architekt ETH SIA BSA, Luzern 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Barbara Strub, dipl. Architektin ETH, Loeliger Strub, Zürich 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Ruedi Zai, dipl. Architekt ETH SIA SWB, Zai&Partner, Baar 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Robin Winogrond, robin winogrond landschaftsarchitekten, Zürich 
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8 Adressen der Verfasserteams 

8.1 Zur Weiterbearbeitung empfohlen 

Verfasserteam Nr. 5 „Varvindar Friska“ 

Architektur: 
Marques AG Daniele Marques  
dipl. Architekt ETH SIA BSA 
Rankhofstrasse 3 
6006 Luzern  

Mitarbeit: Daniele Marques 
Andy Keller 
Kathrin Knoblauch 
Alessandro Parascandolo 
Pierre-Jean Holl 

Michael Schmidinger 
Miriam Keller 
Tobias Muheim 
Rahel Rebeca Bucher 
Ignacio Frade 

 

Landschaftsarchitektur: 
Nipkow Landschaftsarchitektur AG  
BSLA SIA 
Seefeldstrasse 307 
8008 Zürich 

Mitarbeit: Beat Nipkow 
Dirk Moshhövel 

 

 

Energieplaner: 
Amstein + Walthert AG 
Andreasstrasse 11 
8050 Zürich 

Mitarbeit: Rolf Mielebacher 

 

  

 

8.2 Ausschluss von der Beurteilung 

Verfasserteam Nr. 4 „Schwemmholz“ 

Architektur: 
wild bär heule Architekten AG 
 

Mitarbeit: Ivar Heule 
Kristiane Floros 
Jennifer Koschack 

 

Landschaftsarchitektur:  
Hager Partner AG 

Mitarbeit: Pascal Posset 
Gisa Hedden 

Energieplaner:  
EK Energiekonzepte AG 

Mitarbeit: Anna Scholz 
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8.3 Weitere Teilnehmer des Projektwettbewerbs 

Verfasserteam Nr. 1 „Arundo“ 

Architektur: 
Joos & Mathys Architekten 
Sihlfeldstrasse 10 
8003 Zürich 

Mitarbeit: Peter Joos 
Nicolas Mentha 
Friederike Preschany 
Christoph Widmer 

Daria Blaschkiewitz 
Stefanie Scherrer 
Lukas Imhof 

 

Bauingenieur:  
Conzett Bronzini Gartmann AG 
Bahnhofstrasse 3 
7000 Chur 

Mitarbeit: Patrick Gartmann  

Haustechnik: 
Andy Wickart Haustechnik AG 
Ingenieurbüro für Energie  
& Haustechnik 
Gottschalkenbergstrasse 4 
6313 Finstersee 

Mitarbeit: Astrid Ehrler  

Landschaftsarchitektur: 
Vogt Landschaftsarchitekten AG 
Stampfenbachstrasse 57 
8006 Zürich 

Mitarbeit: Lars Ruge   

Verfasserteam Nr. 2 „Camillo“ 

Architektur: 
ro.ma. architekten 
Bundesstrasse 9 
6003 Luzern 

Mitarbeit: Philipp Röösli 
Christian Maeder 
Isabelle Weibel 
 

Adrian Rogger 
Ana Perucha 

 

Energieplaner: 
Ingenieurbüro Markus Stolz 
Etterlinhalde 6 
6004 Luzern 

Mitarbeit: Markus Stolz 
Gerhard Schauberger 
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Verfasserteam Nr. 3 „Schilfgeflüster“ 

Architektur: 
Leutwyler Partner Architekten AG 
Staffelstrasse 8 
8045 Zürich 

Mitarbeit: Erich Leutwyler 
Stephanie Gebhard 
Saeed Hosseini 
Sonja Beguin 

 

Landschaftsarchitektur:  
Haag Landschaftsarchitektur GmbH 
Räffelstrasse 11 
8045 Zürich 

Mitarbeit: Fabian Haag 

Energieplaner:  
OLOS AG 
Mühlegasse 18 
6340 Baar 

Mitarbeit: Edgar Meier 
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9 Beschrieb und Dokumentationen des zur Weiterbearbeitung empfohlenen Projekts 

Projekt Nr. 5 „Varvindar Friska“  Marques AG Daniele Marques 

Projekt und Aussenraum: Das Projekt löst sich in der siedlungsräumlichen Interpretation von einer starken Zuordnung der Bebauung zur Winkelstrasse 
und sucht vielmehr den Landschaftsraum des Riedes bis an die Strasse hineinfliessen zu lassen und die vier neuen Baukörper in diesen „frei“ einzufügen. 
Als identitätsstiftendes Merkmal des Ortes wird das Ried so zur Leitidee des Freiraums und konsequent bis an die Winkelstrasse fortgesetzt. Den Verfas-
sern gelingt es, das Wohnen „im Ried“ als überzeugendes Konzept zu präsentieren. Die Grosszügigkeit der Landschaft bestimmt dadurch das Wohnum-
feld.  

Der Auftakt des Areals, respektive des historischen Dorfkerns, wird mit einem Platz im Ried - anstelle eines Hauses - geschickt inszeniert: die Landschaft 
wird zum Teil des historischen Bildes. Vier quadratische Baukörper von jeweils unterschiedlicher Dimension werden leicht abgedreht in einem räumlich 
spannungsvollen Verhältnis zum bestehenden Kern des Siedlungsteiles Winkel gesetzt. Die differenzierten Volumen und Stellungen der neuen Häuser 
werden durch eine präzise Betrachtung der bestehenden Häuser abgeleitet. Dies erzeugt einen spannungsvollen Freiraum mit hohen Qualitäten. Durch-
blicke zum umliegenden Landschaftsraum zwischen den Solitärhäusern sind gewährleistet.  

Die Wegstruktur bewegt sich untergeordnet, diskret und intim durch das Ried. Sie dient ausschliesslich der Erschliessung der einzelnen Häuser und eines 
im Ried verborgenen Sitzplatzes für die Allgemeinnutzung. In der weiteren Bearbeitung sind jedoch privat nutzbaren Aussenräume im Ried wünschens-
wert. 

Zur Winkelstrasse steht der kleinste Baukörper, der sich in der Dimension den angrenzenden Bauten anpasst, während die zwei vorgesetzten Baukörper 
in der Nordwestecke des Perimeters als grössere Volumen formuliert sind, und sich - ohne den Massstab des Kontextes zu sprengen - mit dem davor lie-
genden Landschaftsraum zu verknüpfen. Auch entsteht damit eine Beziehung zum grossen ebenfalls zur Landschaft freigesetzten Baukörper des Hotels 
Sternen. Der vierte Baukörper vermittelt in seiner Massstäblichkeit schliesslich zum Ensemble Zollhaus und Ersatzneubau Parz. 453/454, d.h. zum denk-
malpflegerisch anspruchsvollen Kern. Mittels dieser präzisen Setzung gelingt es, relativ viel Gebäudevolumen auf dem Perimeter zu platzieren, ohne dass 
die Lockerheit der Bebauungsstruktur bedrängt erscheinen würde. Die zwei dem Ried zugeordneten oberen Baukörper sind zweibündig organisiert und 
profitieren damit von einer jeweils dreiseitigen Ausrichtung der Wohnungen in den umgebenden Freiraum. Die beiden kleineren Baukörper sind einbün-
dig und damit für die Wohnqualität optimal angelegt. Die Grundrisse sind differenziert und weisen eine hohe Aufenthaltsqualität auf, welche für den 
Ort und die angezielte Benutzerschaft angemessen erscheint. 

Die drei zum Ried hin platzierten Baukörper weisen umlaufende Auskragungen mit eingezogenen Loggien auf, was eine Filterschicht schafft, die sowohl 
eine kontrollierten Privatheit für die jeweiligen Bewohner wie auch gleichzeitig einen umlaufenden Bezug nach aussen in den durchlaufenden Freiraum 
ermöglicht. Zudem resultiert aus der Gestaltung dieses „Filters“ eine homogene Erscheinung der Baukörper, was ihrer Bedeutung als Objekte in der 
Riedlandschaft entspricht. Schlüssig ist dabei die Differenzierung der vorderen Bauten zum Ried über die umlaufende Auskragung, zur bauteilbezogenen 
analogen Artikulation einzelner Bauteile bei den oberen Bauten zur Winkelstrasse, so dass sich diese mit ihrem hohen sichtbaren Wandanteil der beste-
henden Bebauung optisch zuordnen. 
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Es bleibt allerdings in den verschiedenen Darstellungsmedien - zwischen Visualisierung und Fassadendarstellungen - eine Diskrepanz spürbar. So bleibt 
die nachvollziehbare und kohärente Absicht in der genauen Ausformulierung noch unpräzise. In diesem Sinne ist auch die Materialisierung nachvoll-
ziehbar, ihre angedachte Machart aber noch fraglich.  

Die für die Parkierung vorgeschlagene Tiefgarage wird von der Nordwestecke des Areals aus erschlossen und liegt grundsätzlich zwischen den vier neu-
en Baukörpern. Sie ist allerdings in der Anordnung nicht ganz nachvollziehbar und eher aufwändig, so erscheint die Erschliessung von zwei Baukörpern 
über Stichgänge unnötig.  

Der Entscheid, das Ried auf einer flächendeckenden Tiefgarage zu platzieren, sollte auch aus landschaftlichen Gründen noch überdacht werden. Ob und 
wie viel Wasser letztendlich zwischen den Häusern stehen könnte, muss in einem weiteren Schritt vertieft geprüft werden. Grosszügige Privatfreiräume 
im Erdgeschoss sind zusätzlich erwünscht, was auch innerhalb des Konzeptes realisierbar scheint.  

Zusammenfassend gelingt es den Projektverfassern, an dieser heiklen Lage mit der subtilen und präzisen Platzierung der differenzierten Baukörper ein 
relativ hohes Raumangebot überzeugend zu realisieren und gleichzeitig eine neue kräftige Identität zu schaffen. Auch weist das Projekt hohe Wohnqua-
litäten nach, die für diese spezifische Lage angemessen sind. Insgesamt wird ein ortspezifisches Freiraumerscheinungsbild angeboten, dass in seiner Ein-
fachheit radikal bleibt. Trotz stimmungsvoller Darstellung bleibt die präzise Artikulation der Fassadengestaltung respektive der Erscheinung als über dem 
Ried schwebende Baukörper noch offen. 

Vermarktbarkeit: Die total zu vermietenden Wohnflächen betragen rund 2‘800 m2. Die Grundrisse vermitteln eine hohe Wohnqualität, unterstützt zu-
sätzlich durch die umlaufenden Terrassen. Durch den Verzicht auf eine Setzung in zwei Baureihen erlangen die Wohnungen ein „Rundum“-Erlebnis, ei-
nerseits mit der Natur, andererseits aber auch mit dem Betrieb an der Strasse. Durch die Absetzung als Hochparterre überblickt man den Schilfbereich. 
Aus Sicht der Vermarktung wäre es zusätzlich wünschenswert, wenn die untersten Wohnungen einen eigenen Gartenanteil bekämen.  

Je nach Gebäude, jedoch nicht bei allen, funktionieren die Grundrisse sowohl im Verkauf wie auch in der Vermietung. Allerdings wird empfohlen, bei 
einer Vermietung aller Wohnungen die vereinzelt sehr grossen Grundrisse (4 x 180 bis 194 m2) nochmals zu überdenken. 

Energie: Die Berechnungen nach dem SIA Effizienzpfad Energie (Rechenhilfe 2040) zeigen, dass der Grenzwert bei der Primärenergie nicht erneuerbar 
unterschritten wird und der Grenzwert bei den Treibhausgasemissionen nicht erfüllt werden kann. Bei der Primärenergie nicht erneuerbar liegen die 
Teilbereiche Erstellung und die Mobilität sehr nahe beim Grenzwert, der Teilbereich Betrieb ist deutlich unter dem Grenzwert. Bei den Treibhaus-
gasemissionen liegen die Teilbereiche Erstellung und Mobilität leicht über dem Grenzwert, der Teilbereich Betrieb liegt knapp unter dem Grenzwert. 
Trotz der ausreichend tiefen Werte im Bereich Betrieb wäre der gewählte Verzicht auf eine Photovoltaikanlage nochmals zu hinterfragen. 

Die hohe Kompaktheit der Objekte führt zu einer hohen Energieeffizienz und zu einem relativ tiefen Bedarf an Grauer Energie. Zu beachten bleibt dabei 
die Auswirkung auf die Tageslichtsituation je nach Grundriss. Heizung, Lüftung und Kühlung werden mit bewährter Technik und hohem Anteil an er-
neuerbaren Energien gelöst. Hohe Aufmerksamkeit ist aufgrund des hohen Glasanteils dem sommerlichen Wärmeschutz zu schenken. Die massive 
Bauweise, die sanfte Kühlung und der aussenliegende Sonnenschutz sind wichtige Massnahmen, um die thermische Behaglichkeit sicherzustellen. 
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Parz. 453/454: Der Ersatzneubau wird in der Mantellinie des Vorgängerbaus vorgeschlagen und weist eine schlüssige Organisation und Gestaltung mit 
guten Qualitäten für die Wohnungen auf. Er integriert sich damit gut in den Siedlungskern von Horw Winkel. Unmöglich bleibt aus Sicherheitsgründen 
aber auch in Bezug auf eine qualitätsvolle Gestaltung der Strassenfassade die Ausrichtung der Garage auf die Winkelstrasse. 

Denkmalpflege Parz. 453/454: Aus denkmalpflegerischer Sicht wird am Ersatzbau positiv beurteilt, dass nur zwei Stockwerke zur Strasse in Erscheinung 
treten, was der ehemaligen Bebauung entspricht. Allerdings ist die Platzierung der Garagenstellplätze zur Strasse hin sehr störend für das historische 
Fassadenbild und müsste – vermutlich auch aus verkehrstechnischen Gründen – korrigiert werden. 

Die Materialwahl mit Holz in den oberen Geschossen wird denkmalpflegerisch grundsätzlich positiv beurteilt, da die umgebende historische Bebauung 
sensibel aufgenommen wird. Allerdings ist in der Weiterbearbeitung die präzise Ausformulierung der Holzfassade – insbesondere zum „Dorfplatz“ und 
in Richtung der Kapelle - noch aufzuzeigen. Bislang erscheint sie in der Darstellung zu sehr wie eine sekundäre Fassade. 

Die Denkmalpflege sieht beim Projekt „Varvindar Friska“ die Anforderungen an einen Ersatzbau an diesem für das Ortsbild sehr heiklen Ort noch nicht 
gänzlich erfüllt. Allerdings werden diese Mängel beim vorliegenden Projekt als heilbar beurteilt, solange eine geeignete Qualitätssicherung für die Wei-
terbearbeitung garantiert ist.  

Die Empfehlungen der Denkmalpflege (Kapitel 6.3) sind bei der Weiterbearbeitung zwingend zu berücksichtigen. 
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10 Beschrieb und Dokumentation der übrigen Projekte  

Projekt Nr.1 „Arundo“ Joos & Mathys Architekten 

Projekt und Aussenraum: Das Projekt zeigt eine prägnante und für den Ort nachvollziehbare siedlungsbauliche Setzung. Ein fünfgeschossiges kompaktes 
aufragendes Volumen in der Nordwestecke, ein zweigeschossiger liegender zum Ried orientierter Baukörper und drei dreigeschossige praktisch identi-
sche eher punktförmige Bauten in der Massstäblichkeit der umgebenden Bebauung sind relativ gleichförmig über den Perimeter verteilt. Die Artikulation 
durch den aufragenden Baukörper prägt zwar die volumetrische Disposition in Bezug auf die aussenräumlichen Qualitäten, wirkt aber durch die zwi-
schen den neuen Baukörpern definierte Gleichförmigkeit spannungslos und wenig ortsspezifisch. Horw Winkel ist gerade im Kern durch sich abwech-
selnde enge und weite Zwischenräume zwischen den Gebäuden charakterisiert. Der Auftakt des Dorfkerns - respektive des Areals - wird geprägt durch 
Tiefagageneinfahrt und Spielplatz und scheint der ortsbaulichen Bedeutung des Ortes nicht gerecht zu werden. 

Die Verfasser beschreiben ein durchgehendes parkartiges Landschaftsbild, das durch eine Vielfalt von unterschiedlichen Freiraum-Charakteren bestimmt 
wird. Vorgeschlagen werden zwei Freiraumtypologien, die  auf die zwei Ränder des Areals, die Winkelstrasse und die Riedlandschaft, reagieren. Stim-
mungsvolle Visualisierungen suggerieren eine grosszügige, naturnahe Wiesenlandschaft, welche die transparenten Wohnbauten am Ried umspült. Die 
angedeutete Stimmung wird nur zum Teil im Projekt eingelöst. Ein formal prägender Weg und im Situationsplan zu findende Privatterrassen, schränken 
den Eindruck der offenen Landschaft ein. Einige wichtige im Text beschriebenen Elemente und Qualitäten des Aussenraumes, insbesondere die differen-
zierte Bepflanzung und Einfriedung, werden im Situationsplan vermisst, was zu einem Verlust des räumlichen und atmosphärischen Beitrags führt. 

Dem konzeptionellen Ansatz folgend werden zwei räumliche und gestalterische Ausprägungen vorgeschlagen: die offenen vollverglasten Raumfolgen in 
den beiden dem Ried zugeordneten Bauten und die „traditionellen“ Bautypen mit Lochfenstern in den Bauten zur Strasse und im südlichen Teil zum 
Ried. Konzeptionell ist diese Unterscheidung nachvollziehbar und konsequent umgesetzt. Allerdings bleibt die Formulierung bei den beiden vollverglas-
ten Baukörpern in Bezug auf die Nutzung zu schematisch. Während die Privatheit für den Benutzer Richtung Ried nicht gestört wird, besteht rückwärtig 
aber eine starke Nähe zu den umliegenden Bauten und für die Erdgeschosswohnungen auch zur vorgeschlagenen Durchwegung. Die Privatsphäre kann 
durch Sonnenstoren nur ungenügend geregelt werden und auch für die Wohnnutzung schränkt die Vollverglasung gerade für die Schlafbereiche die 
Nutzungsflexibilität stark ein. Die angedachten „Filter“ an den Fassaden erweisen sich in der vorgeschlagenen Ausformulierung als zu feingliedrig und 
damit kaum wirkungsvoll genug. 

Die Strassenbauten sind einbündig organisiert, mit der Erschliessung in einer Gebäudeecke. Dies ist im Grundsatz nachvollziehbar, weil die Baukörper 
volumetrisch analog den existierenden Bauten entlang der Strasse wirken, eine Differenzierung im Wohnungsangebot wird damit aber schwierig. Der 
Aussenraumbezug der  Erdgeschosswohnungen ist funktional zwar gut in der Zuordnung, zur freiräumlichen Disposition liegt dieser aber ungünstig, da 
er durch die neuen Wegerschliessungen, die zwischen allen Häusern vorgeschlagen wird, stark tangiert wird. 

Das Projekt weist eine klare Erschliessung für PWs auf, mit einer kompakten Tiefgarage, an der mit Ausnahme des Ersatzneubaus beim Zollhaus alle Ge-
bäude angedockt sind. 

Insgesamt ein konzeptionell sehr interessanter Ansatz, der aber in dem Bestreben nach „klaren“ Aussagen zu formal bleibt und insbesondere in Bezug 
auf den Aufbau räumlicher Spannungen dem Ort nicht gerecht zu werden vermag. Die architektonische Gestaltung ist stark durch den konzeptionellen 
Ansatz geprägt, Differenzierungen hätten dem Projekt zusätzliche Kraft geben können. 
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Vermarktbarkeit: Die total zu vermietenden Wohnflächen betragen rund 2‘300 m2. Entsprechend der Vorgabe haben die Verfasser im Bereich zum Na-
turschutzgebiet die Wohnungen mit hoher Qualität geplant und im Bereich zur Strasse die Wohnungen mit mittlerer Qualität. Die Wohnungen an der 
Strasse überzeugen durch einen praktischen Grundriss und können als klassische Mietwohnungen bezeichnet werden. Die Wohnungen angrenzend 
zum Naturschutzgebiet sind sehr grosszügig geschnitten (Maisonette-Wohnungen) und können als klassische Eigentumswohnungen bezeichnet wer-
den. Die Architektur ist sehr modern und mit viel Glas gestaltet. Obwohl die transparenten Fassaden attraktiv sein können, stellt sich die Frage, ob dies 
im rückwärtigen Bereich (zu den anderen Häusern) sinnvoll ist. Positiv sind auch die grosszügigen Gartensitzplätze. Sofern alle Wohnungen als Miet-
wohnungen vermarktet werden, sollte nochmals eingehend studiert werden, ob die zurzeit gross geplanten Wohnungen (drei Wohnungen à ca. 200 
m2) dafür geeignet sind (hohe Mieten in absoluten Zahlen). 

Energie: Die Berechnungen nach dem SIA Effizienzpfad Energie (Rechenhilfe 2040) zeigen, dass der Grenzwert bei der Primärenergie nicht erneuerbar 
unterschritten wird und der Grenzwert bei den Treibhausgasemissionen nicht erfüllt werden kann. Unter dem Grenzwert liegt jeweils der Teilbereich Be-
trieb, über dem Grenzwert liegen die Teilbereiche Erstellung und Mobilität. 

Die Kompaktheit der Gebäude ist sehr hoch. Ein grosses Fragezeichen muss hinter den hohen Glasanteil gesetzt werden: alleine schon aus energetischer 
Sicht ist dieser nicht angebracht. Im Sommer besteht die Gefahr der Überhitzung (vor allem im Zusammenhang mit einer möglichen Stoffmarkise und in 
Anbetracht der eher geringen thermischen Speichermasse), im Winter eventuell Zugserscheinungen infolge Kaltluftabfall. Heizung, Kühlung und Lüf-
tung sind konventionell gelöst, mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Die Lüftungskanäle werden im Hohlboden verlegt, was aus Sicht der 
Systemtrennung wünschenswert ist, aber zu einer sehr aufwändigen Konstruktion führt, die im Wohnungsbau nicht angebracht erscheint. Die vorgese-
hene PV-Anlage führt zu einem hohen Selbstversorgungsgrad mit elektrischer Energie. 

 

Haus Parzelle 453/454, Ersatzbau: Das Projekt nimmt die Charakteristiken des abgebrannten Gebäudes als gestalterische Ausgangslage und sucht eine 
zurückhaltende Neuinterpretation in der inneren Organisation und in der Konstruktion. Der Ansatz, das Gebäude über eine „Laube“ zur erschliessen, ist 
interessant und für den Ort sicher angemessen. Ungelöst bleibt aus gestalterischer Sicht und in Bezug auf den denkmalpflegerisch anspruchsvollen Kon-
text aber die Integration der Garage. An der abgeschrägten Gebäudeecke besetzt sie einen gestalterisch äusserst heiklen Bereich. 

Denkmalpflege: Aus denkmalpflegerischer Sicht wird am Ersatzbau positiv beurteilt, dass nur zwei Stockwerke zur Strasse in Erscheinung treten, was der 
ehemaligen Bebauung entspricht. Allerdings ist die Platzierung der Garagenstellplätze zur „Dorfplatz“-Ecke hin sehr störend für das historische Fassa-
denbild und müsste – vermutlich auch aus verkehrstechnischen Gründen – korrigiert werden. 

Das Gesamtbild des Ersatzbaus wird von der Denkmalpflege als Fremdkörper angesehen. Insbesondere die im Vergleich zur ehemaligen Bebauung stark 
vergrösserten Gehrschilder wie auch die Fassadengestaltung erinnern zu sehr an ein umgebautes Bauernhaus. Im historischen Bestand muss das als 
nicht ortsüblich betrachtet werden. 

Die Materialwahl mit Holz in den oberen Geschossen wird denkmalpflegerisch grundsätzlich positiv beurteilt, da die umgebende historische Bebauung 
sensibel aufgenommen wird. Allerdings ist in der Weiterbearbeitung die präzise Ausformulierung der Holzfassade – insbesondere zum „Dorfplatz“ und 
in Richtung der Kapelle - noch aufzuzeigen. Bislang erscheint sie in der Darstellung zu sehr wie eine sekundäre Fassade. 
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Projekt Nr.2 „Camillo“ ro.ma. architekten 

Projekt und Aussenraum: Im Projekt werden zwei klar getrennt formulierte Verhaltensweise im Umgang mit den Wohnbauten formuliert, einerseits die 
strassenbegleitenden Bauten, die in etwa der Volumetrie der bestehenden Bauten entsprechen und andererseits den Bauten die zum Ried hin das ge-
samte Band mit einer Unterbrechung belegen. Markant ist dabei insbesondere der nordwestliche für den Ort sehr lange Baukörper. Dieser als Markie-
rung des Siedlungsabschlusses postulierte Eingriff widerspricht der für das Gebiet geforderten Durchlässigkeit der Landschaft und es bleibt die Frage in-
wiefern an diesem Ort der Aspekt einer räumlich starken Begrenzung der Siedlung überhaupt gegeben wäre.  

Leitidee des Aussenraumes ist ebenfalls die Teilung des Areals in zwei Freiraumtypologien: eine Riedlandschaft, welche die Häuser zum Ried hin umspült 
und ein etwas undefinierter Grünraum zwischen den Häusern entlang der Winkelstrasse. Der gute Gedanke der ortsspezifischen  Riedlandschaft verliert 
sich dabei etwas in der Kleinteiligkeit. Das Ried beschränkt sich auf schmale Streifen zwischen Haus und Weg, bzw. Parzellengrenze. Eine Aussage über 
die Qualitäten des Gartenraumes der vorderen Hausreihe wird vermisst. Der Spielbereich im Ried ist schön platziert, jedoch rückt er nah an die Privatzo-
ne der umliegenden Häuser. 

Der Längsbau zum Ried wird als zweigeschossiger Bau mit Attika ausgebildet und definiert zusammen mit dem dreigeschossigen kompakten Baukörper 
im Süden die konzeptionell nachvollziehbare räumliche Zweiteilung des Areals, welche auch im Freiraumkonzept artikuliert wird. Dazwischen wird eine 
grosszügige Wegverbindung als Übergang formuliert: Ein grosszügiger, zentraler Weg erschliesst die hintere Hausreihe und dient als Spiel- und Begeg-
nungsort. Kritisch von der Jury betrachtet wird die dadurch entstandenen „Parallelstrasse“, die das Areal teilt. 

Diese klare Gliederung bildet aber auch die Stärke des Projektvorschlages und wird in der gestalterischen Ausformulierung der beiden Gebäudetypen 
aufgenommen. Zur Strasse sind es kompakte homogene Baukörper mit eher kleineren quadratischen Lochungen, zum Ried sind die Baukörper mit gros-
sen Öffnungen als eine flächig-tektonische Gesamtfigur komponiert. Trotz der klaren Differenzierung weisen die beiden Gebäudetypen einen angemes-
senen gestalterischen Zusammenhang auf, so dass der gesamte Vorschlag als Einheit lesbar bleibt. 

Bei den Baukörpern werden verschiedene typologische Ansätze vorgeschlagen, die plausibel erscheinen. Die für den mittleren Baukörper der Strassen-
bebauung vorgeschlagene Erschliessungslösung ist allerdings sehr aufwändig und gegenüber den anderen „normalen“ Typologien für den Ort zu ver-
spielt. Der Längsbau zum Ried weist eine hohe Gebäudetiefe auf, die mit der gewählten Grundrisstypologie zu relativ dunklen inneren Zonen führt, ins-
besondere für den Zugangsbereich zu den Wohnungen und für die Küche. Damit verlieren die durch ihre Lage privilegierten Bauten an Wohnqualität, 
welche bei den beiden Attikawohnungen demgegenüber vollumfänglich ausgespielt wurde. 

Die Erschliessung der zwischen den Gebäudekörpern gelegten Tiefgarage erfolgt über eine Rampe von der Nordecke aus (mit Ausnahme des Ersatzneu-
baus beim Zollhaus sind alle neuen Gebäude angeschlossen). Die Einfahrt zusammen mit den direkt angefügten Besucherparkplätzen bildet damit einen 
relativ prominenten Eingangsraum, der funktional nachvollziehbar ist, atmosphärisch aber der Bedeutung als Anfang des Kernbereiches von Horw Win-
kel kaum gerecht wird und damit auch den folgenden charaktervollen inneren Erschliessungsbereich abwertet.  

Zusammenfassend weist das Projekt einen klaren konzeptionellen Ansatz auf, der aber durch das lange und massige Gebäudevolumen in der Nordwest-
ecke des Perimeters in Bezug auf die Gesamterscheinung und die aussenräumliche Durchlässigkeit gestört wird. Damit verliert die Gebäudereihe entlang 
der Strasse weitgehend ihren Bezug zum vorgelagerten Ried. 
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Insgesamt ein sorgfältig entwickeltes Projekt, das sich die erreichte hohe Dichte durch einen in der Ausdehnung überproportionierten Baukörper er-
kauft, was für den Ort als nicht kohärent wirkt. 

Vermarktbarkeit: Die total zu vermietenden Wohnflächen betragen rund 2‘800 m2. Die Wohnungsgrundrisse und Wohnqualitäten sind (an Strasse und 
an Naturschutzgebiet) homogen und unterscheiden sich nur wenig in der Qualität. Die Überbauung kann als klassische Mietwohnungs-Überbauung be-
zeichnet werden (wobei auch ein Verkauf als Eigentumswohnungen funktionieren wird). Die Bebauung ist – im Vergleich zu anderen Projekten – relativ 
dicht. Dennoch haben alle Wohnungen attraktive Terrassen oder Aussenplätze. Bei diesem Projekt gibt es auch die klassischen Attikawohnungen, wel-
che am Markt sehr nachgefragt sind. Durch den langen Gebäudekörper des grössten Gebäudes haben vereinzelte Wohnungen (Mitte) nur die Vorn-
/Hinten-Ausrichtung. Dies wird jedoch durch die schöne Lage und den schönen Ausblick auf das Naturschutzgebiet wieder etwas kompensiert. Verein-
zelt gibt es Grundrisse auf 3 Etagen, was für die Vermarktung eher problematisch erscheint. Etwas massiv (von vorne betrachtet) wirkt die Fassadenfront 
des Längsbaus. Aus Sicht der Vermarktung ist dies kein Problem, da es den Bewohnern einen schönen Ausblick beschert. 

Energie: Die Berechnungen nach dem SIA Effizienzpfad Energie (Rechenhilfe 2040) zeigen, dass der Grenzwert bei der Primärenergie nicht erneuerbar 
unterschritten wird und der Grenzwert bei den Treibhausgasemissionen nicht erfüllt werden kann. Unter dem Grenzwert liegt jeweils der Teilbereich Be-
trieb, über dem Grenzwert liegen die Teilbereiche Erstellung und Mobilität. 

Die Kompaktheit der Gebäude ist hoch. Die Holz-/Massiv- bzw. Massivbauweise erhöht den Bedarf an Grauer Energie, reduziert aber gleichzeitig den 
Betriebsenergiebedarf aufgrund der höheren thermischen Speichermasse. Die Grundrisse sind relativ komplex, was auf einen erhöhten Ressourcenbe-
darf hindeutet. Heizung, Kühlung und Lüftung werden konventionell mit hohem Anteil erneuerbarer Energien gelöst.  Der Einsatz thermischer Kollekt-
oren ergänzend zur Photovoltaik mit Wärmepumpe (Quelle: Erdreich) ist kritisch zu prüfen. Die angegebene Spitzenleistung der PV-Anlage scheint mit 
60 kWp bei 200 m2 Panelfläche zu hoch zu sein. Der Glasanteil ist an der oberen Grenze aber machbar, einzelne raumhohe Verglasungen über Eck sind 
betreffend thermischer Behaglichkeit im Sommer und im Winter aufmerksam zu prüfen. 

 

Haus Parzelle 453/454: Der Vorschlag zeigt mit der halbgeschossigen Versetzung interessante und plausible Lösungsansätze. Es gelingt damit, die Prob-
lematik der zu integrierenden zwei Garagenplätze nachvollziehbar zu lösen. Sie sind zwar in der ausrichtungsmässig privilegierten Südwestecke des Ge-
bäudes angeordnet, belassen aber die gestalterisch heikle abgeschrägte Ecksituation zur Strassenkreuzung. Es gelingt, zur Kapelle eine kontrollierbare 
Gestaltung zu erzielen, die dem denkmalpflegerisch anspruchsvollen Kontext Rechnung zu tragen vermag. Dies wird allerdings damit erreicht, dass die 
unterste Wohnung keinen ebenerdigen Zugang zum Aussenraum erhält.  

Denkmalpflege: Aus denkmalpflegerischer Sicht wird am Ersatzbau positiv beurteilt, dass nur zwei Stockwerke zur Strasse in Erscheinung treten, was der 
ehemaligen Bebauung entspricht. Allerdings ist die Platzierung der Garagenstellplätze auch zur Kapelle hin störend für das historische Fassadenbild und 
müsste überarbeitet werden. 

Die Fassadengestaltung erinnert mit den massiven Fassaden und quadratischen Fensterformaten zu sehr an den graubündner Baustil und wirkt deshalb 
etwas ortsfremd. Ebenfalls verursacht die eingeschnittene Nische zum Hauseingang eine unnötige Unruhe in der Fassade. 
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Projekt Nr.3 „Schilfgeflüster“ Leutwyler Partner Architekten AG 

Projekt und Aussenraum: Das Projekt versucht, sich in der Massstäblichkeit der umgebenden Bebauungsstruktur anzupassen. Dazu reagieren die Pro-
jektverfasser mit zwei Gebäudetyplogien in 5 Baukörpern. Zwei neue Baukörper mit je drei Vollgeschossen ergänzen die bestehende Bebauung entlang 
der Winkelstrasse und erweitern damit den historischen Kern. Die Verfasser schlagen eine Überbauung vor, die durch ihre regelmässig, parallel zueinan-
der stehenden Bauten bestimmt wird und einen gleichmässigen Freiraum um die Häuser herum entstehen lässt. Die im Grundsatz differenzierte Anord-
nung der Baukörper ergibt hohe Wohnqualitäten, welche auch in den Aussenräumen aufgenommen werden.  

Zur Strasse vorgelagert werden die Bauten durch Natursteinmauern umfasst, womit der Strassenraum verengt werden soll. Der Gedanke, diesem Raum 
entlang der Winkelstrasse  mit den ortsspezifischen Steinmauern einen Bezug zum bestehenden Strassenraum zu geben, scheint überzeugend und 
nachvollziehbar, in den gewählten Höhen der Mauern von einer Geschosshöhe wirkt es jedoch eher beengend. Mit den hohen Umfassungsmauern er-
hält der Freiraum zwar eine hohe Privatheit, gleichzeitig wird damit aber die für das Gebiet postulierte räumliche und visuelle Durchlässigkeit gestört. 
Inwieweit die Hofräume zur Strasse an diesem Ort als attraktiv erachtet werden können, bleibt zudem fraglich.  

Gegen das Ried werden drei zweigeschossige Baukörper platziert, welche mit je einer Wohneinheit pro Geschoss konsequent zur Aussicht Richtung Pila-
tus und See orientiert sind. Weniger überzeugend wirkt hier der Aussenraum der Häuser, welcher eher im Siedlungsgrünraum zu stehen scheint als, wie 
im Text beschrieben, „in der Landschaft“. 

Sowohl die Bauten entlang der Strasse wie auch die Bauten zum Ried weisen eine konsequente Organisation der Grundrisse Richtung Süden und Aus-
sicht auf, d.h. die Schlafräume liegen im Rücken gegen Norden und die Wohnräume gegen Süden und profitieren durch die relativ kleinteiligen Gebäu-
devolumen zudem von der möglichen Übereckausrichtung. Die Baukörper – d.h. die vordere Reihe zum Ried - sind zudem so ausgerichtet und versetzt 
angeordnet, dass möglichst viele der Wohnungen in den Bauten entlang der Strasse einen Durchblick zwischen den vorderen Gebäuden erhalten. Den 
je zwei Wohnungen in der Nordwesthälfte der beiden Häuser an der Strasse bleibt dieser Durchblick Richtung See allerdings vorenthalten, dafür wird 
durch die Versetzung ein Blick in Längsrichtung gegen Nordwesten möglich.  

Die einzelnen Baukörper weisen eine gute und für die verschiedenen Wohnungstypen differenzierte Grundrissorganisation auf, welche für den Ort an-
gemessene Wohnqualitäten ergibt. Diese organisatorisch schlüssige Ausgangslage findet dann allerdings in der formalen gestalterischen Umsetzung ei-
ne wenig ortsspezifische Artikulation. Die Bauten schaffen in ihrer abstrakten Ausprägung eine atmosphärische Stimmung, die keinen Bezug zum Kon-
text des historischen Kerns und zum Ried aufbaut.  

Die fünf neuen Baukörper (ohne Ersatzbau Parz. 453/454) sind konsequent über eine kompakte Tiefgarage erschlossen, an der alle Gebäude direkt an-
gedockt sind. Die Zufahrt ist in der Nordwestecke sehr zurückhaltend angeordnet und damit dem Auftakt der neuen Bebauung gut untergeordnet.  

Zusammenfassend hat das sorgfältig durchgearbeitete Projekt in Bezug auf die räumlich organisatorische Formulierung hohe Qualitäten, welche in der 
gestalterischen Umsetzung dann allerdings der spezifischen Atmosphäre des Ortes nicht gerecht zu werden vermögen. Die architektonische Gestaltung 
ist stark durch den konzeptionellen Ansatz geprägt, Differenzierungen hätten dem Projekt zusätzliche Kraft geben können. 

Insgesamt werden Aussagen zur gestalterischen Haltung zum Auftakt des Dorfkerns, den spezifischen Qualitäten des Ortes, des Aussenraumes und  der 
Wegeführung vermisst. 
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Vermarktbarkeit: Die total zu vermietenden Wohnflächen betragen rund 2‘300 m2. Die Wohnungen angrenzend zum Naturschutzgebiet sind qualitativ 
etwas höher einzustufen als diejenigen an der Strasse. Die Überbauung kann von der Qualität als klassisches Eigentumswohnungs-Projekt bezeichnet 
werden (wobei auch die Vermietung funktionieren wird). Die Grundrisse sind sehr attraktiv und grosszügig gestaltet, wirken modern und entsprechen 
der Nachfrage auf dem Markt. Positiv sind ebenfalls die grosszügigen Aussenplätze (Terrassen mit Gartensitzplatz bzw. einem Hofraum). 

Energie: Die Berechnungen nach dem SIA Effizienzpfad Energie (Rechenhilfe 2040) zeigen, dass der Grenzwert bei der Primärenergie nicht erneuerbar 
unterschritten wird und der Grenzwert bei den Treibhausgasemissionen nicht erfüllt werden kann. Unter dem Grenzwert liegt jeweils der Teilbereich Be-
trieb, über dem Grenzwert liegt der Teilbereich Erstellung und der Teilbereich Mobilität liegt bei der Primärenergie nicht erneuerbar sehr nahe beim 
Grenzwert sowie bei den Treibhausgasemissionen leicht über dem Grenzwert. 

Die Gebäude weisen eine gute Kompaktheit, aber eine relativ hohe Fassadenabwicklung auf, was aus energetischer Sicht eher kritisch ist. Der Glasanteil 
in der Fassade ist an der oberen Grenze, einzelnen heiklen Stellen mit raumhohen Verglasungen über Eck ist aus Sicht der thermischen Behaglichkeit 
(Sommer und Winter) hohe Beachtung zu schenken. Heizung, Kühlung und Lüftung sind konventionell gelöst, mit einem hohen Anteil an erneuerbaren 
Energien. Die eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach führt zu einem hohen Selbstversorgungsgrad mit Elektrizität. Die diskutierte Massnahme mit ei-
nem Holzbau mag den Bedarf an Grauer Energie zu reduzieren, verschärft aber tendenziell die Überhitzungsproblematik im Sommer. 

 

Haus Parzelle 453/454: Das Gebäude integriert sich angemessen in das bestehende Ensemble respektive nimmt die Neuinterpretation des abgebrannten 
Gebäudes als Bestandteil des inneren Kerns des Siedlungsteils Winkel adäquat auf. Das Gebäude ist in Bezug auf die Wohnungsaufteilung, Erschliessung 
und den Aussenraumbezug schlüssig organisiert. Die Lösung mit der von der Strasse aus direkt erschlossenen Garage ist allerdings sicherheitsmässig 
nicht möglich und auch für die Fassadenausbildung zum Strassenraum nicht optimal.   

Denkmalpflege: Die Fassadengestaltung des Ersatzneubaus wird in ihrer Regelmässigkeit zum "Dorfplatz" hin positiv von der Denkmalpflege beurteilt. 
Problematisch erscheint aus denkmalpflegerischer Sicht allerdings, dass drei Stockwerke zur Strasse in Erscheinung treten, was nicht der ehemaligen Be-
bauung entspricht. Das Zollhaus droht „erdrückt“ zu werden. Zudem ist die Platzierung der Garagenstellplätze zur Strasse hin sehr störend für das histo-
rische Fassadenbild und müsste – vermutlich auch aus verkehrstechnischen Gründen – korrigiert werden. Die ab dem 1. Geschoss auskragende Gebäu-
deecke überschreitet das ehemalige Volumen und wäre in einer Überarbeitung zu reduzieren. 
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 Projekt Nr.3 „Schwemmholz“ wild bär heule Architekten AG 
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